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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1962 Ausgegeben am 27. April 1962 26. Stück

1 0 5 . Bundesgesetz: Aufhebung des § 54 des Gesetzes über die Evidenzhaltung des Grundsteuer-
katasters.

1 0 6 . Bundesgesetz: Gebührennovelle 1962.
107. Bundesgesetz: Tabaksteuergesetz 1962 — TabStG. 1962.
108. Bundesgesetz: Aufteilung der Mittel der „Sammelstellen".
109. Verordnung: 5. Handelskammer-Wahlordnungs-Novelle.
1 1 0 . Verordnung: Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Umsatzes und

des Gewinnes bei nichtbuchführenden Lebensmitteleinzelhändlern und Ge-
mischtwarenhändlern.

1 1 1 . Verordnung: Ausdehnung der Krankenversicherung nach dem Bundesangestellten-Kranken-
versicherungsgesetz 1937 auf die öffentlich-rechtlichen Bediensteten einiger
Gemeinden des Bundeslandes Kärnten.

105 . Bundesgesetz vom 4. April 1962,
mit dem § 54 des Gesetzes über die Evidenz-
haltung des Grundsteuerkatasters aufge-

hoben wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

§ 54 des Gesetzes vom 23. Mai 1883, RGBl.
Nr. 83, über die Evidenzhaltung des Grundsteuer-
katasters in der Fassung des BGBl. Nr. 86/1921,
soweit er noch in Geltung steht, wird aufgehoben.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Bock Klaus

106. Bundesgesetz vom 4. April 1962,
mit dem einige Bestimmungen des Gebühren-
gesetzes 1957 abgeändert werden (Gebühren-

novelle 1962).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 129/
1958, BGBl. Nr. 137/1958 und BGBl. Nr. 111/
1960, wird abgeändert wie folgt:

1. § 11 wird abgeändert wie folgt:

Der Bestimmung unter Z. 6, in der der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt wird, wird unter
Ziffer 7 folgende Bestimmung angefügt:

„7. bei Katastralumschreibungen auf Grund
von Rechtsgeschäften unter Lebenden im Zeit-
punkt der Vorlage der Bescheinigung nach § 160
Abs. 1 Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/
1961, beim Grundbuchsgericht, in allen anderen
Fällen im Zeitpunkt der Ausfertigung dieser
Bescheinigung."

2. § 13 Abs. 1 wird abgeändert wie folgt:

Der Bestimmung unter Z. 4, in der der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt wird, wird unter
Ziffer 5 folgende Bestimmung angefügt:

„5. bei Katastralumschreibungen derjenige, für
den die grundbücherliche Eintragung erfolgt oder
der die Bescheinigung nach § 160 Abs. 1 Bundes-
abgabenordnung vorlegt."

3. Der Bestimmung des § 14 TP. 6 Abs. 5 Z. 8,
in der der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt
wird, wird unter Ziffer 9 folgende Bestimmung
angefügt:

„9. Gesuche um Befreiung von der Rundfunk-
gebühr gemäß § 51 Abs. 7 der Fernmeldege-
bührenverordnung 1957, BGBl. Nr. 282/1957."

4. Im § 14 TP. 14 wird der Bestimmung unter
Z. 17, in der der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt wird, unter Ziffer 18 folgende Bestim-
mung angefügt:

„18. Ursprungszeugnisse sowie auf Handels-
rechnungen angebrachte Vidierungsvermerke, die
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von ausländischen Einfuhrbehörden bei der Ein-
gangsafefertigung von österreichischen Export-
waren verlangt werden."

5. Im § 14 wird nach der Tarifpost 16 folgende
Tarifpost 17 angefügt:

6. Im § 14 wird nach der neuen Tarifpost 17
folgende Tarifpost 18 angefügt:

7. Im § 33 wird die TP. 1 geändert wie folgt:

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Klaus
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107 . Bundesgesetz vom 4. April 1962 über
die Tabaksteuer (Tabaksteuergesetz 1962 —

TabStG. 1962).

Der Nationalrat hat beschlossen:

S t e u e r g e g e n s t a n d .

§ 1. (1) Tabakwaren, die im Zollgebiet (§ 1 des
Zollgesetzes 1955, BGBl. Nr . 129) hergestellt
oder in das Zollgebiet eingeführt werden, unter-
liegen einer Verbrauchsteuer (Tabaksteuer).

(2) Tabakwaren im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind Waren der Nummer 24.02 des Zolltarifes
(Zolltarifgesetz 1958, BGBl. Nr . 74), ausge-
nommen Tabakextrakte und Tabaklaugen.

S t e u e r s ä t z e .

§ 2. (1) Die Tabaksteuer ist vom Verkaufspreis
der Tabakwaren zu berechnen und beträgt

a) für Zigaretten 5 8 % ;
b) für Rauchtabak, der auf eine Breite von

weniger als 1*4 m m zerkleinert ist (Fein-
schnitt), und für Rauchtabak, der mehr als
50 Gewichtsprozent Feinschnitt enthält,
5 0 % ;

c) für andere Tabakwaren 2O°/o.

(2) Verkaufspreis ist der Preis, zu dem die Ta-
bakwaren von befugten Tabakwarenhändlern im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr an Verbraucher
abgegeben werden; Preise, zu denen Tabakwaren
nur an einen bestimmten Verbraucherkreis ab-
gegeben werden, sind nicht zu berücksichtigen.
Abgaben, denen die Tabakwaren unterliegen,
gehören zum Verkaufspreis.

(3) Als Verkaufspreis von Tabakwaren, für die
ein Verkaufspreis im Sinne des Abs. 2 nicht be-
steht, gilt der Preis, der für diese Tabakwaren
von befugten Tabakwarenhändlern im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr bei Abgabe an Verbrau-
cher erzielbar wäre.

E r h e b u n g d e r T a b a k s t e u e r a n l ä ß -
l i c h d e r E i n f u h r .

§ 3. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht
anderes bestimmt ist, gelten für die Erhebung der
Tabaksteuer für Tabakwaren, die in das Zoll-
gebiet eingeführt werden, sinngemäß die Bestim-
mungen des Zollgesetzes 1955, BGBl. Nr . 129.

(2) Die Erhebung der Tabaksteuer anläßlich
der Einfuhr von Tabakwaren obliegt den Zoll-
ämtern.

S t e u e r s c h u l d , S t e u e r s c h u l d n e r .
§ 4. (1) Die Steuerschuld entsteht dadurch, daß

Tabakwaren aus einem Herstellungsbetrieb (§ 8)
oder aus einem Freilager (§ 12) weggebracht oder
zum Verbrauch im Herstellungsbetrieb oder im
Freilager entnommen werden; sie entsteht im
Zeitpunkt der Wegbringung oder der Entnahme.

(2) Werden Tabakwaren in einem Herstel-
lungsbetrieb oder in einem Freilager an Perso-
nen, die dort beschäftigt sind, oder an Verbrau-
cher abgegeben, so gilt die Abgabe als Wegbrin-
gung aus dem Herstellungsbetrieb oder dem Frei-
lager.

(3) Werden Tabakwaren aus einer verkaufs-
fertigen Packung (§ 5 Abs. 1) in einem Herstel-
lungsbetrieb oder in einem Freilager verbraucht,
so gilt die ganze Packung als zum Verbrauch im
Herstellungsbetrieb oder im Freilager entnom-
men.

(4) Werden Tabakwaren, nachdem für sie in
einem Herstellungsbetrieb oder in einem Frei-
lager die Steuerschuld entstanden ist, aus dem
Herstellungsbetrieb oder dem Freilager wegge-
bracht, so entsteht durch eine solche Wegbrin-
gung keine Steuerschuld.

(5) Steuerschuldner ist der Inhaber des Her-
stellungsbetriebes (Hersteller) oder des Freilagers
(Freilagerinhaber).

V e r p a c k u n g s z w a n g .

§ 5. (1) Tabakwaren dürfen nur in verkaufs-
fertigen Packungen aus einem Herstellungs-
betrieb oder aus einem Freilager weggebracht
oder zum Verbrauch im Herstellungsbetrieb
oder im Freilager entnommen werden. Ta-
bakwaren sind verkaufsfertig verpackt, wenn
sie so verpackt sind, wie sie an den Verbraucher
abgegeben werden sollen. Die Packungen müssen
im Zeitpunkt der Wegbringung oder der Ent-
nahme vollständig geschlossen und gemäß Abs. 2
beschriftet und gekennzeichnet sein. In derselben
Packung dürfen Tabakwaren verschiedener Gat-
tungen nicht vereinigt werden.

(2) Auf jeder verkaufsfertigen Packung ist die
Gattung, die Menge und die Sortenbezeichnung
der darin enthaltenen Tabakwaren sowie der
Name oder die Firma des Herstellers anzugeben.
Die Angabe des Namens oder der Firma des Her-
stellers kann entfallen, wenn auf der Packung
ein Zeichen angebracht ist, das auf den Her-
steller hinweist. Packungen, die Tabakwaren ent-
halten, für welche die im § 6 Abs. 1 lit. a vorge-
sehene Steuerbefreiung in Anspruch genommen
wird, sind außerdem mit dem Hinweis „Abgabe
gegen Entgelt verboten" zu versehen. Die Be-
schriftungen und die auf den Hersteller hinwei-
senden Zeichen sind an Stellen anzubringen, von
denen sie ohne vorherige Öffnung einer U m -
schließung abgelesen werden können.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten
nicht für Tabakwaren, die zum Erproben von
Verpackungen oder von Maschinen benötigt
werden oder die für Zwecke eines Herstellungs-
betriebes untersucht werden sollen oder die von
der Abgabenbehörde als Probe entnommen
werden.
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S t e u e r b e f r e i u n g e n .

§ 6. (1) Von der Tabaksteuer sind befreit

a) Tabakwaren, die vom Hersteller ohne
Entgelt als Deputate an Personen abgege-
ben wurden, die als seine Dienstnehmer in
einem Betrieb tätig sind, der die Her-
stellung, die Lagerung oder den Vertrieb
von Tabakwaren zum Gegenstand hat;

b) Tabakwaren, die für Zwecke eines Her-
stellungsbetriebes untersucht und dabei
verbraucht wurden;

c) Tabakwaren, die von der Abgabenbehörde
als Probe entnommen wurden;

d) Tabakwaren, die in einen Herstellungs-
betrieb oder in ein Freilager aufgenommen
oder zurückgenommen wurden oder die
auf dem Transport in einen Herstellungs-
betrieb oder in ein Freilager zugrunde
gegangen sind;

e) Tabakwaren, die aus dem Zollgebiet aus-
geführt wurden oder die auf dem Trans-
por t ins Zollausland zugrunde gegangen
sind; der Austrit t der Tabakwaren über
die Zollgrenze ist nachzuweisen;

f) Tabakwaren, die unter amtlicher Aufsicht
vernichtet oder zur Verwendung als Ge-
nußmittel unbrauchbar gemacht wurden.

(2) Es ist verboten, nach Abs. 1 lit. a von der
Tabaksteuer befreite Tabakwaren gegen Entgelt
abzugeben. Durch eine verbotswidrige Abgabe
entsteht für denjenigen, der dem Verbot zuwi-
dergehandelt hat, die Steuerschuld für die ver-
botswidrig abgegebenen Tabakwaren; wurden
dieselben Tabakwaren wiederholt verbots-
widrig abgegeben, so entsteht die Steuerschuld
für denjenigen, der dem Verbot zuerst zuwider-
gehandelt hat. Die Steuerschuld wird mit ihrem
Entstehen fällig. Wer nach Abs. 1 lit. a von der
Tabaksteuer befreite Tabakwaren gegen Entgelt
erwirbt, haftet für die darauf entfallende Tabak-
steuer.

(3) Wurde für Tabakwaren, die nach Abs. 1
von der Tabaksteuer befreit sind, die Tabak-
steuer entrichtet, so ist sie auf Antrag des Steuer-
schuldners zu erstatten. Der Erstattungsanspruch
erlischt, wenn der Antrag nicht bis zum Ablauf
des Kalenderjahres gestellt wird, das auf die Ver-
wirklichung des Befreiungstatbestandes folgt.
Die Erstattung obliegt der Abgabenbehörde, an
die der zu erstattende Steuerbetrag entrichtet
wurde.

(4) Wurden aus dem Zollgebiet ausgeführte
Tabakwaren, die nach Abs. 1 lit. e von der
Tabaksteuer befreit sind, wieder in das Zoll-
gebiet eingeführt, so ist anläßlich deren Wieder-
einfuhr die Tabaksteuer zu erheben, wenn sie
wegen der Ausfuhr unerhoben geblieben ist oder
erstattet wurde.

S e l b s t b e r e c h n u n g , F e s t s e t z u n g
u n d F ä l l i g k e i t d e r T a b a k s t e u e r .

§ 7. (1) Der Steuerschuldner (§ 4 Abs. 5) hat
bis zum 25. eines jeden Kalendermonats bei dem
für die Erhebung der Tabaksteuer zuständigen
Finanzamt die Menge jener Tabakwaren, nach
Gattungen (§ 2 Abs. 1) getrennt und unter An-
gabe der Verkaufspreise (§ 2), schriftlich anzu-
melden, für die im vorangegangenen Monat die
Steuerschuld nach § 4 Abs. 1 entstanden ist.
Tabakwaren, die in einen Herstellungsbetrieb
oder in ein Freilager aufgenommen oder zurück-
genommen wurden, brauchen nicht angemeldet
zu werden, wenn der Steuerschuldner der In-
haber dieses Herstellungsbetriebes oder dieses
Freilagers ist. Der Steuerschuldner hat in der An-
meldung von den angemeldeten Tabakwaren-
mengen jene darin enthaltenen Mengen abzu-
ziehen, die auf Tabakwaren entfallen, die gemäß
§ 6 Abs. 1 von der Tabaksteuer befreit sind. Die
abgezogenen Mengen sind nach den Befreiungs-
gründen des § 6 Abs. 1 aufzugliedern. Von den
nach Vornahme dieser Abzüge verbleibenden
Mengen hat der Steuerschuldner in der Anmel-
dung die Tabaksteuer zu berechnen (Selbst-
berechnung) und den errechneten Steuerbetrag
bis zum 25. des auf das Entstehen der Steuer-
schuld folgenden Kalendermonats zu entrichten.
Die Verpflichtung zur Anmeldung besteht auch
dann, wenn für die anzumeldenden Tabakwaren
keine Tabaksteuer zu entrichten ist.

(2) Der Steuerschuldner kann bei der Selbst-
berechnung (Abs. 1) Tabaksteuerbeträge abzie-
hen, die gemäß § 6 Abs. 3 zu erstatten sind. Die
Vornahme eines solchen Abzuges gilt als Er-
stattungsantrag im Sinne des § 6 Abs. 3.

(3) Der Steuerschuldner hat auf Verlangen
des Finanzamtes für jeden Herstellungsbetrieb
und für jedes Freilager eine gesonderte Anmel-
dung einzureichen.

H e r s t e l l u n g s b e t r i e b e .

§ 8. (1) Als Herstellungsbetrieb im Sinne
dieses Bundesgesetzes gilt die Gesamtheit der
Räume einer Betriebsstätte, in der Tabakwaren
hergestellt werden.

(2) Als Inhaber des Herstellungsbetriebes
(Hersteller) gilt die Person oder Personenver-
einigung, für deren Rechnung der Betrieb ge-
führt wird.

§ 9. (1) Wer einen Herstellungsbetrieb er-
öffnen will, hat dem für die Erhebung der
Tabaksteuer sachlich zuständigen Finanzamt, in
dessen Bereich sich der Betrieb befindet, spä-
testens zwei Wochen vor der Eröffnung eine mit
einem Grundriß versehene Beschreibung des
Betriebes sowie eine Beschreibung der Herstel-
lung und der Lagerung von Tabakwaren im
Betrieb vorzulegen (Betriebsanzeige). Das Fi-
nanzamt hat das Ergebnis der Überprüfung der
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Betriebsanzeige in einer mit dem Betriebs-
inhaber aufzunehmenden Niederschrift (Befund-
protokoll) festzuhalten.

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem
Finanzamt (Abs. 1) die Eröffnung des Betriebes,
jede Änderung der in der Betriebsanzeige oder
im Befundprotokoll angegebenen Verhältnisse
sowie jede länger als einen Monat dauernde Ein-
stellung und den Zeitpunkt der Wiederauf-
nahme des Betriebes anzuzeigen.

(3) Die Anzeigen (Abs. 2) sind binnen drei
Tagen, gerechnet vom Eintr i t t des anzuzeigen-
den Ereignisses, schriftlich zu erstatten. Das
Befundprotokoll ist zu ergänzen, soweit dies
erforderlich ist.

§ 10. Ein Herstellungsbetrieb kann vom
Finanzamt (§ 9 Abs. 1) außer in den im § 155
Abs. 1 der Bundesabgabenordnung, BGBl.
Nr . 194/1961, aufgezählten Fällen auch dann auf
Kosten des Inhabers besonderen Überwachungs-
maßnahmen unterworfen werden, wenn Ein-
richtungen, die für die Ausübung der amtlichen
Aufsicht notwendig sind, im Betrieb nicht vor-
handen sind oder wenn im Betrieb Einrichtun-
gen vorhanden sind, die die amtliche Aufsicht
erschweren oder verhindern.

§ 11. Tabakwaren, die sich im Zeitpunkt, in
dem ein Herstellungsbetrieb auf Dauer einge-
stellt wird, in diesem Betrieb befinden, gelten
als im Zei tpunkt der Betriebseinstellung weg-
gebracht.

F r e i l a g e r .

§ 12. (1) Auf Antrag eines Herstellers ist ein
nicht zu einem Herstellungsbetrieb gehöriger
Raum, der zur Lagerung von Tabakwaren
bestimmt ist, zum Freilager zu erklären (Freila-
gerbewilligung), wenn kein Ausschließungsgrund
(§ 13) vorliegt. Die Freilagerbewilligung kann an
die Bedingung geknüpft werden, daß der Frei-
lagerinhaber eine Sicherheit für die Tabaksteuer
leistet, die auf den durchschnittlichen Lager-
bestand an Tabakwaren entfällt.

(2) Als Freilagerinhaber gilt die Person oder
Personenvereinigung, auf deren Namen oder
Firma die Freilagerbewilligung lautet.

§ 13. (1) Personen, die wegen eines Verbre-
chens, wegen eines aus Gewinnsucht begangenen
Vergehens oder einer solchen Übertre tung oder
wegen eines Finanzvergehens gerichtlich bestraft
wurden, darf eine Freilagerbewilligung nicht vor
Tilgung der Verurteilung erteilt werden.

(2) Personen, die wegen eines Finanzvergehens
mit Ausnahme der Finanzordnungswidrigkeiten
von der Finanzstrafbehörde bestraft wurden,
darf eine Freilagerbewilligung erst nach Ablauf
einer Frist von drei Jahren, wenn eine Freiheits-
strafe verhängt wurde, erst nach Ablauf einer

Frist von fünf Jahren erteilt werden. Die Frist
beginnt, sobald die Strafe vollzogen oder nach-
gesehen worden ist.

(3) Juristischen Personen oder Personenver-
einigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit darf
eine Freilagerbewilligung nicht erteilt werden,
wenn bei einer zu ihrer Vertretung bestellten
oder ermächtigten Person ein Ausschließungs-
grund nach Abs. 1 oder 2 vorliegt.

(4) Ein Raum darf nicht zum Freilager erklärt
werden,

a) wenn er sich nicht in der Gewahrsame des
Antragstellers befindet, oder

b) wenn Einrichtungen, die für die Ausübung
der amtlichen Aufsicht notwendig sind,
nicht vorhanden sind, oder

c) wenn Einrichtungen vorhanden sind, die
die amtliche Aufsicht erschweren oder ver-
hindern.

§ 14. (1) Der Antrag auf Erteilung einer Frei-
lagerbewilligung ist bei dem für die Erhebung
der Tabaksteuer sachlich zuständigen Finanzamt
schriftlich einzubringen, in dessen Bereich sich der
zur Lagerung der Tabakwaren bestimmte Raum
befindet. Die Eingabe, in der der Antrag gestellt
wird, muß alle Angaben über die für die Ertei-
lung der Bewilligung geforderten Voraussetzun-
gen (§ 12) enthalten; beizufügen sind die Unter-
lagen für den Nachweis der Angaben und eine
mit einem Grundriß versehene Beschreibung des
Lagerraumes. Das Finanzamt ha t das Ergebnis
der Überprüfung der eingereichten Beschreibung
in einer mit dem Antragsteller aufzunehmenden
Niederschrift (Befundprotokoll) festzuhalten. Auf
diese Beschreibung kann in späteren Eingaben
desselben Antragstellers Bezug genommen wer-
den, soweit Änderungen der darin angegebenen
Verhältnisse nicht eingetreten sind.

(2) Die Entscheidung über den Antrag obliegt
dem im Abs. 1 bezeichneten Finanzamt. Im Be-
willigungsbescheid ist die örtliche Begrenzung des
Freilagers anzugeben.

(3) Wenn der Freilagerinhaber schriftlich bean-
tragt, den räumlichen Umfang des Freilagers ein-
zuschränken, oder wenn Teile eines Freilagers
aus der Gewahrsame des Freilagerinhabers aus-
geschieden sind, ha t das Finanzamt einen den
Bewilligungsbescheid ändernden Bescheid zu er-
lassen, in dem die nunmehrige örtliche Begren-
zung des Freilagers anzugeben ist. Mit Wirkung
ab dem Tag der Bekanntgabe dieses Bescheides
gilt der Inhalt des Bewilligungsbescheides als ent-
sprechend geändert. Wird der ändernde Bescheid
auf Antrag erlassen, so kann im Einvernehmen
mit dem Freilagerinhaber durch den Bescheid ein
anderer, nicht vor der Einbringung des Antrages
liegender Tag bestimmt werden, ab dem der
Bewilligungsbescheid als geändert gilt.

§ 15. (1) Der Freilagerinhaber ist verpflichtet,
dem Finanzamt (§ 14 Abs. 1) die Inbetriebnahme
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des Freilagers, jede Änderung der in der einge-
reichten Beschreibung oder im Befundprotokoll
angegebenen Verhältnisse sowie jede länger als
einen Monat dauernde Einstellung und den Zeit-
punkt der Wiederaufnahme des Betriebes anzu-
zeigen.

(2) Die Anzeigen sind binnen drei Tagen, ge-
rechnet vom Eintritt des anzuzeigenden Ereig-
nisses, schriftlich zu erstatten. Das Befundproto-
koll ist zu ergänzen, soweit dies erforderlich ist.

§ 16. (1) Das Recht zur Führung eines Frei-
lagers erlischt

a) durch Widerruf der Freilagerbewilligung;
b) durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder

zu amtlicher Niederschrift erklärt wird;
c) durch Einstellung des Betriebes auf Dauer;
d) bei einem Übergang des Betriebes im Erb-

weg auf den Erben mit dem Eintritt der
Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses
oder mit der tatsächlichen Übernahme des
Betriebes durch den Erben auf Grund eines
vorhergehenden Beschlusses über die Be-
sorgung und Benützung der Verlassenschaft,
bei einem sonstigen Übergang des Betriebes
mit dessen tatsächlicher Übernahme durch
eine andere Person oder Personenvereini-
gung.

(2) Die Freilagerbewilligung ist zu widerrufen,
a) wenn nachträglich Tatsachen eingetreten

sind, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt der
Erteilung der Freilagerbewilligung der ge-
mäß § 14 Abs. 1 gestellte Antrag abzuwei-
sen gewesen wäre, und das Recht zur Füh-
rung des Freilagers nicht bereits kraft Ge-
setzes erloschen ist;

b) wenn der Betrieb nicht auf Dauer einge-
stellt wird, aber während eines Zeitraumes
von mehr als sechs Monaten keine Tabak-
waren gelagert wurden;

c) wenn eine vom Freilagerinhaber bestellte
Sicherheit (§ 12 Abs. 1), die unzureichend
geworden ist, nicht binnen einer vom
Finanzamt gesetzten Frist ergänzt oder
durch eine anderweitige Sicherheit ersetzt
wurde;

d) wenn Gründe vorliegen, aus denen der Ein-
gang der Tabaksteuer für die gelagerten
Tabakwaren gefährdet erscheint.

§ 17. Tabakwaren, die sich im Zeitpunkt des
Erlöschens des Rechtes zur Führung des Frei-
lagers im Freilager befinden, gelten als im Zeit-
punkt des Erlöschens weggebracht.

A u f z e i c h n u n g s p f l i c h t .

§ 18. (1) Der Inhaber eines Herstellungsbetrie-
bes hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen
hervorgehen muß, welche Tabakwaren

a) im Betrieb hergestellt wurden;
b) in den Betrieb aufgenommen wurden;

c) zum Verbrauch im Betrieb entnommen
wurden;

d) aus dem Betrieb weggebracht wurden;
e) in den Betrieb zurückgenommen wurden.

(2) Aus den Aufzeichnungen müssen zu ersehen
sein

a) für die im Betrieb hergestellten Tabak-
waren die Gattung, die Menge, die Sorten-
bezeichnung und der Tag der Herstellung;
die Tabakwaren gelten als hergestellt, so-
bald sie verkaufsfertig verpackt sind (§ 5
Abs. 1);

b) für die in den Betrieb aufgenommenen
Tabakwaren die Gattung, die Menge, die
Sortenbezeichnung, der Verkaufspreis (§ 2),
der Tag der Aufnahme sowie der Name
(die Firma) und die Anschrift des Liefe-
ranten; zusätzlich müssen entweder aus
den Aufzeichnungen oder den Belegen zu
entnehmen sein,

1. wenn die Tabakwaren aus einem Her-
stellungsbetrieb oder aus einem Freilager
bezogen wurden, die Bezeichnung und
die Anschrift des Herstellungsbetriebes
oder des Freilagers;

2. wenn die Tabakwaren eingeführt wur-
den, der Tag der Abfertigung zum freien
Verkehr oder zum Vormerkverkehr, die
Bezeichnung des Zollamtes, bei dem die
Abfertigung stattfand, sowie der Name
(die Firma) und die Anschrift des Ver-
fügungsberechtigten ;

c) für die zum Verbrauch im Betrieb ent-
nommenen Tabakwaren die Gattung, die
Menge, die Sortenbezeichnung, der Ver-
kaufspreis und der Tag der Entnahme;

d) für die aus dem Betrieb weggebrachten
Tabakwaren die Gattung, die Menge, die
Sortenbezeichnung, der Verkaufspreis, der
Tag der Wegbringung, der Name (die
Firma) und die Anschrift des Abnehmers;
zusätzlich müssen entweder aus den Auf-
zeichnungen oder den Belegen zu entneh-
men sein,
1. wenn die Tabakwaren in einen Her-

stellungsbetrieb oder in ein Freilager
aufgenommen werden sollen, die Be-
zeichnung und die Anschrift des Her-
stellungsbetriebes oder des Freilagers;

2. wenn die Tabakwaren aus dem Zoll-
gebiet ausgeführt wurden, der Tag des
Austritts über die Zollgrenze;

e) für die in den Betrieb zurückgenommenen
Tabakwaren die Gattung, die Menge, die
Sortenbezeichnung, der Verkaufspreis, der
Tag der Zurücknahme sowie der Name (die
Firma) und die Anschrift des Abnehmers,
der die Tabakwaren zurückgegeben hat;
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wurden die Tabakwaren aus einem Her-
stellungsbetrieb, aus einem Freilager oder
aus dem Zollausland zurückgenommen, so
müssen zusätzlich entweder aus den Auf-
zeichnungen oder den Belegen die unter
lit. b Z. 1 und 2 aufgezählten Angaben zu
entnehmen sein.

(3) Die Aufzeichnungen sind im Herstellungs-
betrieb zu führen.

§ 19. (1) Der Freilagerinhaber hat Aufzeich-
nungen zu führen, aus denen hervorgehen muß,
welche Tabakwaren

a) in das Freilager aufgenommen wurden;

b) zum Verbrauch im Freilager entnommen
wurden;

c) aus dem Freilager weggebracht wurden;

d) in das Freilager zurückgenommen wurden.

(2) Die Aufzeichnungen müssen den Bestim-
mungen des § 18 Abs. 2 lit. b bis e entsprechen.

(3) Die Aufzeichnungen sind im Freilager oder
in der Betriebsstätte zu führen, zu der das Frei-
lager gehört.

§ 20. Die Eintragungen in die Aufzeichnungen
(§§ 18 und 19) sind am Tag der Herstellung, der
Aufnahme, der Entnahme, der Wegbringung oder
der Zurücknahme der Tabakwaren vorzuneh-
men.

A m t l i c h e A u f s i c h t .

§ 21. (1) Herstellungsbetriebe, Freilager und
Betriebsstätten, zu denen ein Freilager gehört,
unterliegen der amtlichen Aufsicht.

(2) Transportmittel und Transportbehältnisse
unterliegen der amtlichen Aufsicht, wenn anzu-
nehmen ist, daß damit Tabakwaren von einem
Herstellungsbetrieb oder einem Freilager zum
Abnehmer befördert oder in einen Herstellungs-
betrieb oder ein Freilager gebracht werden.

(3) Die amtliche Aufsicht obliegt dem für die
Erhebung der Tabaksteuer sachlich zuständigen
Finanzamt, in dessen Bereich sich der zu beauf-
sichtigende Betrieb oder Gegenstand befindet.

§ 22. (1) Die amtliche Aufsicht umfaßt alle
Überwachungsmaßnahmen des Finanzamtes, die
erforderlich sind, um zu verhindern, daß Tabak-
waren der Besteuerung entzogen werden.

(2) In Ausübung der amtlichen Aufsicht ist das
Finanzamt befugt,

a) in den im § 21 angeführten Betrieben und
Transportmitteln Nachschau zu halten;

b) Transportbehältnisse (§21 Abs. 2) auf ihren
Inhalt zu prüfen;

c) Tabakwarenproben unentgeltlich zu ent-
nehmen;

d) die Bestände an Tabakwaren festzustellen;
e) in Bücher und Aufzeichnungen, die auf

Grund gesetzlicher Bestimmungen oder

ohne gesetzliche Verpflichtung geführt wer-
den, sowie in die zu den Büchern oder Auf-
zeichnungen gehörigen Belege Einsicht zu
nehmen;

f) Umschließungen, die zur Aufnahme von
Tabakwaren bestimmt sind oder die Tabak-
waren enthalten, zu kennzeichnen oder
diese Kennzeichnung anzuordnen;

g) bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen besondere Überwachungsmaßnah-
men anzuordnen.

§ 23. Der Inhaber eines Herstellungsbetriebes
oder eines Freilagers hat durch eine körperliche
Bestandsaufnahme festzustellen, welche Tabak-
waren (Gattungen, Mengen und Sorten) sich am
Ende eines jeden Kalenderjahres oder vom Kalen-
derjahr abweichenden Wirtschaftsjahres im Her-
stellungsbetrieb oder im Freilager befinden.

§ 24. Ergeben sich bei einer Aufnahme von
Tabakwarenbeständen in einem Herstellungs-
betrieb oder in einem Freilager Fehlmengen,
deren Entstehen der Inhaber des Herstellungs-
betriebes oder des Freilagers nicht aufklären
kann, so gelten diese Fehlmengen als im Zeit-
punkt der Bestandsaufnahme aus dem Herstel-
lungsbetrieb oder dem Freilager weggebracht.

§ 25. Der Inhaber eines Herstellungsbetriebes
oder eines Freilagers hat auf Verlangen des
Finanzamtes aus den nach §§18 bis 20 geführten
Aufzeichnungen rechnerisch zu ermitteln, welche
Tabakwaren (Gattungen, Mengen und Sorten) in
einem vom Finanzamt bestimmten Zeitraum im
Betrieb hergestellt, in den Betrieb aufgenommen,
zum Verbrauch im Betrieb entnommen oder aus
dem Betrieb weggebracht wurden.

§ 26. Der Inhaber eines der amtlichen Aufsicht
unterliegenden Betriebes und derjenige, in dessen
Gewahrsame sich ein im § 21 bezeichnetes Trans-
portmittel oder Transportbehältnis befindet, sind
verpflichtet, die Amtshandlungen des Finanz-
amtes ohne jeden Verzug zu ermöglichen, die
erforderlichen Hilfsdienste unentgeltlich zu lei-
sten und die nötigen Hilfsmittel unentgeltlich
beizustellen.

§ 27. Die Zollämter sind befugt, Umschließun-
gen von Tabakwaren, die ihnen gestellt worden
sind, zu kennzeichnen oder die Kennzeichnung
anzuordnen. Wird eine Kennzeichnung angeord-
net, so hat sie der über die Tabakwaren Ver-
fügungsberechtigte (§ 51 des Zollgesetzes 1955)
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

Ü b e r g a n g s - u n d S c h l u ß b e s t i m -
m u n g e n .

§ 28. Wer im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes einen Herstellungsbetrieb
für eigene Rechnung führt, hat innerhalb eines
Monats ab dem Inkrafttreten dieses Bundes-
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gesetzes eine Betriebsanzeige nach § 9 Abs. 1
zu erstatten. Diese Frist kann auf Antrag vom
Finanzamt verlängert werden.

§ 29. Die Tabaksteuer ist auch für solche
Tabakwaren zu erheben, die von der Austria
Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. Österrei-
chische Tabakregie aus dem Zollausland bezogen
wurden.

§ 30. (1) Die Tabaksteuer gilt nicht als Teil des
Entgeltes im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
1959, BGBl. Nr . 300/1958.

(2) § 6 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes 1959
gilt nicht für die Tabaksteuer.

§ 31. Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949,
BGBl. Nr . 186, über das Tabakmonopol wird wie
folgt geändert:

1. Im § 3 Z. 1 haben die Worte „im Sinne der
bestehenden Tabaksteuervorschriften" zu ent-
fallen.

2. § 5 Abs. 3 und 4 werden aufgehoben.

§ 32. (1) Vorbehaltlich der Bestimmungen der
Abs. 2 und 3 sind ab dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes das Tabaksteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. April 1939,
Deutsches RGBl. I S. 721, und der Bundesgesetze
vom 3. Juli 1952, BGBl. Nr . 152, und vom
17. Dezember 1957, BGBl. Nr . 288, die Verord-
nung zur Durchführung des Tabaksteuergesetzes
vom 6. April 1939, Reichsministerialblatt S. 901,
die §§ 6 bis 10 der Kriegswirtschaftsverordnung
vom 4. September 1939, Deutsches RGBl. I
S. 1609, das Gesetz vom 27. Juli 1945, StGBl.
Nr . 100, soweit es den Aufbauzuschlag auf Tabak-
waren betrifft, und das Bundesgesetz vom 1. Fe-
bruar 1946, BGBl. Nr . 58, nur mehr auf Tabak-
waren (§ 1 Abs. 2) anzuwenden, für die die
Tabaksteuerschuld vor dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes entstanden ist.

(2) Auf Tabakwaren, die nach den im Abs. 1
genannten Vorschriften versteuert wurden und
sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes in einem Herstellungsbetrieb befin-
den, sind die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes anzuwenden, wenn die entrichteten Ver-
brauchsteuern nach den im Abs. 1 genannten
Vorschriften erstattet wurden oder zu erstatten
sind.

(3) Auf im Abs. 1 bezeichnete Tabakwaren, die
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in
einen Herstellungsbetrieb oder in ein Freilager
aufgenommen oder zurückgenommen werden,
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes an-
zuwenden. Verbrauchsteuern, welche für solche
Tabakwaren nach den im Abs. 1 genannten Vor-
schriften zu entrichten wären, sind nicht zu er-
heben; soweit sie bereits entrichtet wurden, sind
sie auf Antrag des Steuerschuldners zu erstatten.
§ 6 Abs. 3 gilt sinngemäß.

§ 33. Das Gesetz über die Einschränkung der
Verwendung von Maschinen in der Zigarren-
industrie vom 15. Juli 1933, Deutsches RGBl. I
S. 493, wird aufgehoben.

§ 34. (1) Dieses Bundesgesetz tri t t am 1. Mai
1962 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Klaus

1 0 8 . Bundesgesetz v o m 5. Apri l 1962 über
die Aufteilung der Mittel der „Sammel-

stellen".

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die Geschäftsführung der „Sammel-
stellen" (§ 1 und § 3 a des Auffangorganisa-
tionengesetzes, BGBl. Nr. 73/1957, in der
Fassung der Novelle BGBl. Nr. 285/1958) hat
von den den „Sammelstellen" bei Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes zur Verfügung stehenden
Mitteln 5 Millionen Schilling für die auf Grund
eines besonderen Bundesgesetzes zu regelnden
Ansprüche nach § 8 Abs. 3 des Siebenten Rück-
stellungsgesetzes, BGBl. Nr. 207/1949, abzuson-
dern und bis zu dieser gesetzlichen Regelung
gesondert zu verwalten.

§ 2. (1) Die Kuratorien der „Sammelstelle A"
und der „Sammelstelle B" haben erstmals binnen
vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes, sodann halbjährlich jeweils zum 30. April
und 31. Oktober festzustellen, welche flüssigen
Mittel für die Verwendung im Sinne des Arti-
kels 26 § 2 des Staatsvertrages betreffend die
Wiederherstellung eines unabhängigen und de-
mokratischen Österreich vom 15. Mai 1955,
BGBl. Nr. 152, zur Verfügung stehen.

(2) Bei der Feststellung der Höhe der flüssigen
Mittel gemäß Abs. 1 ist auf das voraussicht-
liche Erfordernis für die Ausfolgung der Ver-
mögen (Erlöse) an die geschädigten Eigentümer
(§ 8 Abs. 1 und 2 des 4. Rückstellungsanspruchs-
gesetzes, BGBl. Nr . 133/1961) und für die Er-
füllung aller anderen Verbindlichkeiten der
„Sammelstellen" Bedacht zu nehmen.

(3) Die jeweils verfügbaren flüssigen Mittel
sind, unbeschadet bereits vor Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes zwischen den „Sammelstellen"
getroffener anderer Vereinbarungen, in der
Weise aufzuteilen, daß der „Sammelstelle A "
80 v. H . und der „Sammelstelle B" 20 v. H. zu-
kommen.
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§ 3. Die Verwendung der jeder „Sammelstelle"
zugeteilten Mittel ist durch ein von jedem Kura-
torium zu beschließendes Statut zu regeln, das der
Genehmigung des Bundesministeriums für Inne-
res bedarf. Die Genehmigung der Statuten darf
durch das Bundesministerium für Inneres erst
dann erteilt werden, wenn das Bundesministe-
rium für Finanzen im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Auswärtige Angelegen-
heiten festgestellt hat, daß die in Artikel 26 § 2
des Staatsvertrages vorgesehene Widmung be-
rücksichtigt ist.

§ 4. Wird der gemäß § 1 dieses Bundesgesetzes
abgesonderte Betrag von 5 Millionen Schilling
nach den Bestimmungen des dort genannten
Bundesgesetzes nicht zur Gänze verbraucht, so
ist der nicht verbrauchte Betrag gemäß den Be-
stimmungen des § 2 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes
aufzuteilen.

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen, bezüg-
lich des § 3 das Bundesministerium für Inneres,
hinsichtlich der Prüfung des Widmungszweckes
das Bundesministerium für Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Aus-
wärtige Angelegenheiten betraut.

Schärf
Gorbach Klaus Afritsch Kreisky

109 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 27. März
1962, mit der die Anlage 1 der Handelskam-
mer-Wahlordnung, BGBl. Nr. 11/1950,
neuerlich abgeändert wird (5. Handelskam-

mer-Wahlordnungs-Novelle).

Auf Grund des § 46 des Handelskammerge-
setzes, BGBl. Nr. 182/1946, wird verordnet:

Die Anlage 1 der Handelskammer-Wahlord-
nung, BGBl. Nr. 11/1950, in der Fassung der Ver-
ordnungen BGBl. Nr. 265/1954, BGBl. Nr. 32/
1958, BGBl. Nr. 250/1958 und BGBl. Nr. 32/
1960, wird abgeändert wie folgt:

1. Im § 1 Abschnitt I ist unter Nr. 26 Leder-
warenerzeuger, Taschner, Sattler und Riemer die
für den Bereich der Kammer Burgenland mit
„9" festgesetzte Mandatszahl in „(3)" abzuän-
dern.

2. Im § 1 Abschnitt III ist unter der Nr. 24
Altstoffhandel die für den Bereich der Kammer
Tirol mit „(3)" festgesetzte Mandatszahl in „(6)"
abzuändern.

Bock

110 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 3. April 1962 über die
Aufstellung von Durchschnittssätzen für die
Ermittlung des Umsatzes und des Gewinnes
bei nichtbuchführenden Lebensmitteleinzel-

händlern und Gemischtwarenhändlern.

Auf Grund des § 29 des Einkommensteuer-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/1954, in der Fassung
der Einkommensteuernovelle 1957, BGBl. Nr. 283,
und des § 13 Abs. 9 des Umsatzsteuergesetzes
1959, BGBl. Nr. 300/1958, wird verordnet:

§ 1. Der steuerpflichtige Umsatz und Gewinn
der Lebensmitteleinzelhändler und Gemischt-
warenhändler für die Kalenderjahre 1961 und
1962 ist, sofern weder ordnungsmäßige Bücher
noch Aufzeichnungen geführt werden, die eine
Gewinnermittlung gemäß § 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1953 und eine Umsatzermittlung
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1959 ermög-
lichen, nach folgenden Durchschnittssätzen zu
ermitteln:

A. Umsatzermittlung.

Die Summe der Beträge der Wareneingänge,
die im Kalenderjahr 1961 nach den Bestimmun-
gen der Verordnung über die Führung eines
Wareneingangsbuches vom 20. Juni 1935, Deut-
sches RGBl. I S. 752, im Wareneingangsbuch
aufzuzeichnen waren, zuzüglich jener Beträge,
die sich auf Grund nachstehender Rohaufschlags-
berechnungen ergeben, bilden den umsatzsteuer-
pflichtigen Jahresumsatz für das Kalenderjahr
1961. Die Summe der Beträge der Wareneingänge,
die im Kalenderjahr 1962 nach §§ 127 und 128
der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961,
im Wareneingangsbuch aufzuzeichnen sind, zu-
züglich jener Beträge, die sich auf Grund nach-
stehender Rohaufschlagsberechnungen ergeben,
bilden den umsatzsteuerpflichtigen Jahresumsatz
für das Kalenderjahr 1962.

Sinngemäß ist bei der Errechnung der Um-
satzsteuervorauszahlungen für die Kalenderjahre
1962 und 1963 vorzugehen.
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B. Gewinnermittlung.

Der steuerpflichtige Gewinn ist zu ermitteln
bei Betrieben, die fremde Arbeitskräfte

beschäftigen, mit 4— 8%,
bei Betrieben, die keine fremden Ar-

beitskräfte beschäftigen, mit 6—10%

des nach Abschnitt A sich ergebenden steuer-
pflichtigen Jahresumsatzes. Zur Ermittlung des
steuerpflichtigen Gewinnes für das Kalenderjahr
1962 ist dem mit dem Prozentsatz des Jahres-
umsatzes errechneten Betrag noch der Stufenaus-
gleichsabschlag (Art. II des Bundesgesetzes vom
21. Juni 1961, BGBl. Nr. 170) hinzuzurechnen.

§ 2. Die Entscheidung über die im Einzelfall
bei der Errechnung der Umsatzsteuervoraus-
zahlungen und Umsatzermittlung anzuwenden-
den Rohaufschläge und den in Betracht kommen-
den Reingewinnsatz hat das Finanzamt nach
Einholung eines Gutachtens der Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft, in deren Bereich
das Unternehmen betrieben wird, über den anzu-
wendenden Rohaufschlag und Reingewinnsatz
zu treffen.

§ 3. (1) "Wurde die Veranlagung für einen Ver-
anlagungszeitraum nach Durchschnittssätzen
durchgeführt, so sind unter den gesetzlichen Vor-
aussetzungen die Veranlagungen nach Durch-
schnittssätzen für alle folgenden Veranlagungs-
zeiträume bis Ende jenes Kalenderjahres durch-
zuführen, in dem der Steuerpflichtige dem
Finanzamt mitteilt, daß er ab dem Beginn des
folgenden Jahres wieder ordnungsmäßige Auf-
zeichnungen führt.

(2) Betreibt der Lebensmitteleinzelhändler oder
Gemischtwarenhändler nebenbei auch eine Tank-
stelle, eine Tabaktrafik oder den Einzelhandel
mit Brennmaterialien, so schließt dies die An-
wendung der Durchschnittssätze nicht aus. Der
Umsatz und Gewinn aus einem solchen Neben-
betrieb sind nach den Bestimmungen des Um-
satzsteuergesetzes beziehungsweise Einkommen-
steuergesetzes zu ermitteln.

§ 4. Die Ermittlung der Besteuerungsgrund-
lagen nach den Durchschnittssätzen (§ 1) hat zu
unterbleiben

a) bei Betrieben, in denen keine fremde voll-
wertige Arbeitskraft beschäftigt ist, wenn
der sich auf Grund der Durchschnittssätze
ergebende Umsatz mehr als 500.000 S oder
der Gewinn mehr als 40.000 S beträgt;

b) bei Betrieben, in denen mindestens eine
fremde vollwertige Arbeitskraft beschäftigt
ist, wenn der sich auf Grund der Durch-
schnittssätze ergebende Umsatz mehr als
600.000 S oder der Gewinn mehr als
42.000 S beträgt.

§ 5. Die Pflicht zur Führung von Lohnkonten
gemäß § 58 Einkommensteuergesetz 1953 wird
durch die Anwendung der Durchschnittssätze
(§ 1) nicht berührt.

§ 6. Steuerpflichtige, bei denen die Ermittlung
des Umsatzes und Gewinnes aus dem Lebens-
mitteleinzelhandel (Gemischtwarenhandel) nach
Durchschnittssätzen vorzunehmen ist (§ 1), haben
in den Steuererklärungen die Beträge der Waren-
eingänge in der Zeit vom 1. Jänner bis 31. De-
zember des jeweiligen Jahres zergliedert nach den
im § 1 Abschnitt A Abs. 1 dieser Verordnung
angeführten Warengruppen anzugeben.

Klaus

1 1 1 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 19. April 1962
über die Ausdehnung der Krankenversiche-
rung nach dem Bundesangestellten-Kranken-
versicherungsgesetz 1937, BGBl. Nr. 94, auf
die öffentlich-rechtlichen Bediensteten einiger

Gemeinden des Bundeslandes Kärnten.

Auf Grund des § 1 a des Bundesangestellten-
Krankenversicherungsgesetzes 1937, BGBl.
Nr. 94, in der Fassung des § 487 Abs. 1 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl.
Nr. 189/1955, wird verordnet:

Mit Wirksamkeit vom 1. Mai 1962 werden die
öffentlich-rechtlichen Bediensteten der Gemein-
den Ettendorf, Granitztal, Kamp, Kliening, Koll-
nitz, Marktgemeinde Lavamünd, Maria Rojach,
Schiefling, St. Michael und Waidenstein, alle
Politischer Bezirk Wolfsberg, auf die das Ge-
meindebedienstetengesetz 1958, LGBl, für das
Land Kärnten Nr. 19, in der Fassung der Gesetze
LGBl, für das Land Kärnten Nr. 55/1959 und
Nr. 17/1961, Anwendung findet, in die Kranken-
versicherung der Bundesangestellten bei der
Krankenversicherungsanstalt der Bundesange-
stellten einbezogen.

Proksch


